
 
 
 
 
Fortbildungsordnung des Fachverbandes Drogen und Rauschmittel e.V. 
 
Ziele: Fortbildung ist Bestandteil der Qualitätssicherung verankern  

Fortbildung in Mitgliedsorganisationen attraktiver machen 
Es können Fortbildungen von allen Fachkräften in Mitgliedsorganisationen zertifiziert werden 
 

 

Kategorie Punktzahl Bewertungsrahmen Nachweis 

A  

Vortrag und Diskussion  

1 Punkt pro Fortbildungs-
stunde  

Max. 8 Punkte pro Tag  Teilnahmebescheinigung  

B  

Kongresse/ Tagungen/ 

Symposien im In- und Aus-
land  

Wenn kein Einzelnachweis 

entsprechend Kategorie A 
bzw. C erfolgt: 3 Punkte 

pro 1/2 Tag bzw. 6 Punkte 
pro Tag  

 Teilnahmebescheinigung  

C  

Seminar, Workshop, Kurs  

1 Punkt pro Fortbildungs-

stunde  

1 Zusatzpunkt pro Veran-

staltung bis zu 4 Stunden  

 Teilnahmebescheinigung  

D  

Reflexive Veranstaltungen 

(Qualitätszirkel / Supervision 
/Intervision /  Selbsterfah-
rung)  

1 Punkt pro Fortbildungs-

stunde  
  

 

Formales Sitzungsproto-

koll (Teilnehmerliste, 
Ort, Zeit, Thema)  

E 

Autoren Referenten /  
Qualitätszirkelmoderatoren  

6 Punkte pro Stunde (Teil-

bar: 10 Min. = 1 Pkt.) 

Zusätzlich zu den Punkten 

der Teilnehmer/-innen 

Literatur-/ Programm-

nachweis  

F 

Hospitationen in relevanten 
Einrichtungen 

1 Punkt pro Stunde    
Bescheinigung der Ein-

richtung  

 
 
Zum Nachweis der ordnungsgemäßen Fortbildung müssen 100 Punkte pro Jahr erreicht werden. 
 
 
 

Beschlossen vom Vorstand des Fachverbandes Drogen und Rauschmittel e.V. am 6.März 2007 
 

 


